
Aktivierung der Freistrommenge  
nach Start der Belieferung.

Auszug: 1. Jahresrechnung

Netzbezug: 1.500 kWh

Anteilige Freistrommenge: 1.250 kWh

Netzbezug oberhalb der Freistrommenge: 250 kWh

Strompreis für Netzbezug oberhalb der Freistrommenge: 0,25 € / kWh

Stromkosten: 62,50 €

Kosten aufgrund der Inbetriebnahme Ihrer Anlage  
nach Lieferstart (Deckungsbeitrag):

20 €

A

Beispiel: Familie Maier

Jährlicher Stromverbrauch: 5.000 kWh

Jährlicher Netzbezug: 1.500 kWh

Freistrommenge: 1.500 kWh

1. Januar, Jahr 1:

Stromanbieterwechsel: 
Start der Strombelieferung 

durch sonnen

31. Dezember, Jahr 1:

1. Jahresrechnung:  
Abrechnung des ersten 

Vertragsjahres 

Monatlicher Deckungsbeitrag von  

10 € für die Deckung der Fixkosten 

der Belieferung fällt an.

Für den Netzbezug gilt der regionale 

Strompreis des sonnenFlat Angebots.

Ein Deckungsbeitrag fällt nun nicht 

mehr an. Die Freistrommenge wird 

nur für den Zeitraum März –  

Dezember gewährt:

1.500 kWh ∙ (10 / 12) Monate = 

1.250 kWh.

In den Folgejahren gilt 

die Freistrommenge 

wieder in voller Höhe.

In den Folgejahren  

fällt kein Deckungs- 

beitrag an.

Strom

1. März, Jahr 1:

Inbetriebnahme*: 
Aktivierung der  

Freistrommenge

*  Die Aktivierung der Freistrommenge erfolgt mit erfolgreicher Inbetriebnahme der sonnenBatterie und der PV-Anlage. Diese umfasst die 

Anmeldung der PV-Anlage und der sonnenBatterie bei der Bundesnetzagentur sowie das Setzen des Zweirichtungszählers durch den Netz-

betreiber. Ab diesem Zeitpunkt übernimmt sonnen die Vermarktung des überschüssigen Stroms. Der Kunde erhält also keine  

Einspeisevergütung mehr vom Netzbetreiber, sondern eine Freistrommenge aus der sonnenCommunity.



Aktivierung der Freistrommenge  
vor Start der Belieferung.

B

Beispiel: Familie Maier

Jährlicher Stromverbrauch: 5.000 kWh

Jährlicher Netzbezug: 1.500 kWh

Freistrommenge: 1.500 kWh

Auszug: 1. Jahresrechnung

Netzbezug: 1.250 kWh

Freistrommenge: 1.500 kWh

Ungenutzte Freistrommenge: 250 kWh

Rückvergütung für ungenutzte Freistrommenge: 0,25 € / kWh

Cashback (Gutschrift): 62,50 €

1. Januar, Jahr 1:

Inbetriebnahme*:  
Aktivierung der  

Freistrommenge

1. März, Jahr 1:

Stromanbieterwechsel: 
Start der Strombelieferung 

durch sonnen

Strom

31. Dezember, Jahr 1:

1. Jahresrechnung:  
Abrechnung des ersten 

Vertragsjahres

Die Freistrommenge wird 

nun gewährt und bis zum 

Start der Belieferung bei 

sonnen angespart.

Der Netzbezug bis einschließlich 

Februar wird über den Altversorger 

abgerechnet.

Geschätzter Netzbezug im ersten 

Vertragsjahr bei sonnen:

1.500 kWh ∙ (10 / 12) Monate  

= 1.250kWh

Die ungenutzte 

Freistrommenge wird  

an den Kunden  

rückvergütet:

1.500kWh  

(Freistrommenge)

- 1.250kWh (Netzbezug) 

=250kWh (Cashback)

*  Die Aktivierung der Freistrommenge erfolgt mit erfolgreicher Inbetriebnahme der sonnenBatterie und der PV-Anlage. Diese umfasst die 

Anmeldung der PV-Anlage und der sonnenBatterie bei der Bundesnetzagentur sowie das Setzen des Zweirichtungszählers durch den Netz-

betreiber. Ab diesem Zeitpunkt übernimmt sonnen die Vermarktung des überschüssigen Stroms. Der Kunde erhält also keine  

Einspeisevergütung mehr vom Netzbetreiber, sondern eine Freistrommenge aus der sonnenCommunity.


